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Die Bundesdirektorenkonferenz e.V. (BDK) ist der Verband leitender

Ärztinnen und Ärzte der Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie.

In rd. 220 Kliniken findet dort die Behandlung von psychisch schwer

kranken Menschen in den verschiedenen Settings, teilstationär, stati-

onär und ambulant, statt. Psychiatrische und Psychosomatische Am-

bulanzen nach § 118 (1)-(4) SGB V sind seit vielen Jahren fester Be-

standteil dieser Krankenhäuser.

Vor diesem Hintergrund möchten wir insbesondere Stellung nehmen

zu § 118 SGB V:

Psychiatrische Fachkrankenhäuser, ebenso wie Allgemeinkranken-

häuser mit selbständigen  Psychiatrischen Fachabteilungen mit

regionalen Versorgungsverpflichtungen sind für die psychiatrisch-

psychotherapeutische Versorgung für psychisch kranke Menschen er-

mächtigt.

Dabei entscheiden Art, Schwere und Dauer der Erkrankung, ebenso

wie die Erreichbarkeit von geeigneten Ärzten über die Notwendigkeit

einer Behandlung in einer Psychiatrischen Institutsambulanz.
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Hier hat der Gesetzgeber sichergestellt, dass bundesweit ambulante Behandlungsangebote für die
sogenannten „nicht Wartezimmer-fähigen Patient*innen“ (severe mental illness Patient*innen) be-

stehen, die auf die Ressourcen von multiprofessionellen Teams mit der Möglichkeit aufsuchend

tätig zu sein zurückgreifen können. Hierdurch können stationäre Wiederaufnahmen verhindert, sta-

tionäre Aufenthalte verkürzt und gemeindenahe bedarfsorientierte Behandlungsangebote aufrecht-

erhalten werden.

Dieser Versorgungsverpflichtung gehen Psychiatrische Fachkrankenhäuser und Psychiatrische

Fachabteilungen an Allgemeinkrankenhäusern allerorts nach, ohne dass dafür immer eine aus-

kömmliche Finanzierung sichergestellt ist.

Da die Institutsambulanzen Teil eines Fachkrankenhauses oder einer Fachabteilung sind, können

dort komplexe Behandlungsangebote für schwer erkrankte Patient*innen gemacht werden, die mit

einer medizinischen Regelversorgung, wie sie im KV-Bereich vorgehalten werden können, nicht

stabil bleiben.

Der G-BA ist derzeit beauftragt, nach § 92 Abs. 6b SGB V eine Richtlinie für eine berufsgruppen-

übergreifende, koordinierte und strukturierte Versorgung psychisch kranker Menschen mit komple-

xem Versorgungsbedarf zu erarbeiten. Aktuell ist dabei noch nicht klar, welche Patient*innen und

welche Leistungserbringer in diese strukturierte Versorgung einbezogen werden und wie diese

organisiert werden soll.

Vor diesem Hintergrund ist die unter Nr. 29 (S. 14 im vorliegenden Referentenentwurf)
formulierte Verpflichtung, den Vertrag nach §118 (2) und die Vereinbarung nach § 118 (3)
SGB V an die Richtlinie §96 Absatz 6b anzupassen, rundweg abzulehnen.

.

In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf unser Schreiben in Anlage 1 hin, in dem wir die

Notwendigkeit der Änderung von § 120 Abs. 3 Satz 6 SGB V  begründet und mit dem wir uns

bereits am 25.09.2020 an den Vorsitzenden des Ausschusses für Gesundheit im Deutschen Bun-

destag, Herrn Rüddel, gewendet haben. In vielen Gesprächen mit Abgeordneten des Deutschen

Bundestages ist uns mehrfach versichert worden, dass die zu treffenden Regelungen nicht den

Bestand oder den Auftrag der Psychiatrischen Institutsambulanzen gefährden. Eine an Auftrag und

Format angepasste eigenständige Finanzierung gehört zu diesen Grundlagen.
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Die BDK begrüßt die Möglichkeit, ambulante Komplexleistungen für psychisch kranke Menschen

sektorübergreifend zu etablieren und auch über die entsprechenden Psychiatrischen Institutsam-

bulanzen zu erbringen, wie dies bereits heute im Rahmen von Modellprojekten möglich ist. Dabei

ist es wichtig, dass die Behandlungsintensität und -dichte künftig weiter flexibilisiert und möglichst

stufenlos am jeweils aktuellen Bedarf der Patient*innen angepasst werden kann. Wir verweisen

insbesondere auf das unter Federführung von Herrn Prof. Dr. Driessen erstellte Rahmenkonzept

für eine ambulante intensive Komplexbehandlung in Psychiatrischen Institutsambulanzen (Konzept

AMBI) (s. Anlage 2), welches die BDK zusammen mit vielen anderen Fachverbänden und Fachge-

sellschaften gemeinsam vorgelegt hat .

Die BDK spricht sich für eine Stärkung der Psychiatrischen Institutsambulanzen aus mit
Flexibilisierung und Intensivierung, wir lehnen die beabsichtigte Neuregelung des § 118
SGB V ab und sprechen uns dafür aus, die unter Art. 1 Nr. 29 aufgeführte Änderung aus dem
Referentenentwurf zu streichen.

Für den Vorstand der Bundesdirektorenkonferenz:
Dr. med. Sylvia Claus
BDK-Vorsitzende

Anlagen:
BDK Anlage 1 Gesundheitsausschuss betr. § 120 Abs. 2 SGB V
BDK Anlage 2 Konzept AMBI


